


Textliche Festsetzungen

des Ergänzungsplanes Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 22 für das Gebiet an der Kreuzschule 
(Schwannstraße) der Stadt Neuß

(Wesentlicher Bestandteil des Bebauungsplanes)

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.03.1963

1.) Nutzungsart

Das Gebiet wird als Kleingewerbegebiet ausgewiesen.

An der Schwannstraße ist der Bau einer Turnhalle für die Kreuzschule vorgesehen.

2.) Baugestaltung

Die Neubauten zur Schließung der Baulücken an der Kapitel- und Büttger Straße haben sich der 
bereits vorhandenen Bebauung in Art, Umfang und Höhe anzupassen.

Der Turnhallenbau an der Kreuzschule deckt den Brandgiebel des Hauses Schwannstraße Nr. 33 
ab und erhält einen Verbindungsbau zum vorhandenen Schulgebäude.




